
COVID-19-Präventionskonzept - 3D Bogensport HAAG 
Betreiber: Peter Wiesinger 
Adresse des Platzes: 3350 Haag, Edelhof 18  
Covid-19 Beauftragte/r: Gerold Schreiber 
Kontaktdaten: 0676/9512698 
Allgemeines:  

1. Es handelt sich um eine nicht öffentliche Sportstätte Unsere Sportstätte darf nur 
betreten werden, wenn die ausgehängten Platz- und diese Hygieneregeln befolgt 
werden. Dies wird mit der Eintragung im Parcoursbuch bestätigt. 

 
2. Betreten der Sportstätte nur mit geringem epidemiologisches Risiko!  

 
Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr kann auf folgende Arten erbracht werden: 

• Antigentest zur Eigenanwendung, der in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem 
erfasst wird (max. 24 Std. alt) 

• Antigentest einer befugten Stelle (max. 48 Std. alt) 
• Molekularbiologischer Test (max. 72 Std. alt) 
• ärztliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten überstandene Infektion, die 

molekularbiologisch bestätigt wurde 
• Nachweis über eine mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen COVID-19 erfolgte 

Impfung 
• Nachweis nach § 4 Abs. 18 EpiG od. Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den 

letzten sechs Monaten vor der vorgesehenen Testung nachweislich mit SARS-CoV-2 
erkrankte Person ausgestellt wurde 

• Nachweis über neutralisierende Antikörper (max. drei Monate alt) 

BogensportlerInnen und BesucherInnen, die sich krank fühlen, dürfen das Gelände nicht betreten. 
 

3. Hygiene: Eigene Desinfektionsmittel verwenden. WC ist aufgrund der 
vorgeschriebenen  Hygienebestimmungen geschlossen. Jeder Besucher ist für seine 
Ausrüstung und Material selbst verantwortlich. Beim Ziehen der Pfeile Handschuhe 
oder Tücher verwenden, wenn nicht vorhanden- Hände desinfizieren.  

 
4. Abstände und Gruppengrößen: Maximale Gruppengröße sind 10 Personen (es werden 

aber 6 Personen maximal empfohlen). Bei Personen die nicht im selben Haushalt 
leben sind außerhalb der Sportausübung (Anmeldung, Getränkeautomat) 2 Meter 
Abstand einzuhalten oder eine FFP2 Maske zu tragen. Bei der Ausübung des Sportes 
(Einschießen am Einschussplatz, Marsch zu den Zielen am Parcours und Beschießen 
der Tierscheiben am Parcours) entfällt die Abstands und Maskenpflicht. 

 
5. Getränkeautomat: Nur von eigener Flasche trinken. Abstände zu Personen die nicht 

aus dem gemeinsamen Haushalt stammen (2m) einhalten. Nach Stillung des Durstes, 
Bereich rasch verlassen. Bitte Flaschen entleeren und selbst in den Getränkekisten 
versorgen. 

 
6. Verhalten beim Auftreten einer Infektion mit dem SARS-CoV2-Virus: 

  Anruf bei der Gesundheitshotline 1450 
  Information des Covid-19 Beauftragten des Parcours (0676/95126989) 
 
Die Einhaltung dieser Maßnahmen obliegt der Eigenverantwortung und der Verantwortung der 
Eltern von minderjährigen Besuchern. 
	


